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Amt der Burgenländischen Landesregierung 
 
Zahl: A2/L.RO3973-10001-13-2017 

313. Genehmigung der 8. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Bildein 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3973-
10001-13-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Bildein vom 6. August 2017, 
mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (8. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbindung mit 
§ 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 8. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Bildein werden in der  
KG Unterbildein Umwidmungen in „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“, „Bauland - Dorfgebiet“ und 
„Grünfläche - Veranstaltungsfläche“ durchgeführt. In der KG Oberbildein erfolgen Umwidmungen in „Bauland 
- Betriebsgebiet“, „Bauland - Dorfgebiet“, „Verkehrsfläche der Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“,  
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„Aufschließungsgebiet - Dorfgebiet“, „Grünfläche - Freizeit- u. Themenpark“, „Grünfläche - Aussiedlerhof“ 
und „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“. Außerdem erfolgen Anpassungen bei Verkehrsflächen. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3334-10003-30-2017 

314. Genehmigung der 16. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Heiligenkreuz im Lafnitztal 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3334-
10003-30-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Heiligenkreuz im Laf-
nitztal vom 4. Mai 2017, idF vom 8. August 2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird 
(16. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu geneh-
migen. 

Im Rahmen der 16. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Heiligenkreuz im 
Lafnitztal erfolgen in der KG Heiligenkreuz Umwidmungen in „Bauland - Dorfgebiet“, „Grünfläche - Hausgär-
ten“, „Grünfläche - Landwirtschaftliche Gebäude und Bauwerke mit Überdachung ohne Tierhaltung“, „Bau-
land - Wohngebiet“, „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“, „Verkehrsfläche der Gemeinde, Güterwege, 
Interessentenwege“  und „Bauland - Betriebsgebiet“ sowie die Kenntlichmachung von „Wald (Grünland - 
forstwirtschaftlich genutzte Fläche)“. In der KG Poppendorf werden Umwidmungen in „Bauland - Dorfgebiet“ 
und „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“ vorgenommen. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3368-10001-25-2017 

315. Genehmigung der 13. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Neckenmarkt 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3368-
10001-25-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Neckenmarkt vom  
4. Juli 2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (13. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in 
Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 13. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Neckenmarkt  
erfolgen Umwidmungen in „Grünfläche - Erholungsgebiet“, „Grünfläche - Grüngürtel“, „Bauland - Gemischtes 
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Baugebiet“, „Aufschließungsgebiet - Gemischtes Baugebiet“, „Grünfläche - Hausgärten“ und „Grünfläche - 
Friedhof“. Außerdem erfolgt eine Kenntlichmachung in „Wald (Grünland - forstwirtschaftlich genutzte Flä-
che“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3384-10000-19-2017 

316. Genehmigung der 11. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Ollersdorf im Burgenland 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3384-
10000-19-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Ollersdorf im Burgen-
land vom 18. August 2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (11. Änderung), gemäß  
§ 19 Abs. 4 in Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 11. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Ollersdorf im Bur-
genland erfolgen Umwidmungen in „Bauland - Wohngebiet“, „Bauland - Gemischtes Baugebiet“, „Aufschlie-
ßungsgebiet - Wohngebiet“, „Grünfläche - Fischerei und Teichbewirtschaftung“, „Verkehrsfläche der  
Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“, „Bauland - Dorfgebiet“, „Landwirtschaftlich genutzte Grünflä-
che“, „Grünfläche-Sport - Golf“, „Grünfläche - Landwirtschaftliche Gebäude und Bauwerke mit Überdachung 
ohne Tierhaltung“ und „Grünfläche - Lagerplatz (allgemein)“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3414-10000-28-2017 

317. Genehmigung der 5. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Sigleß 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3414-
10000-28-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Sigleß vom 9. Mai 2017, mit 
der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (5. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbindung mit  
§ 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 5. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Sigleß erfolgen Umwid-
mungen in „Grünfläche - Erholungsgebiet“, „Grünfläche - Landwirtschaftliche Gebäude und Bauwerke mit  
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Überdachung ohne Tierhaltung“, „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“, „Bauland - Gemischtes Bauge-
biet“, „Verkehrsfläche der Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“ und „Bauland - Wohngebiet“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3423-10001-4-2017 

318. Genehmigung der 18. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Tobaj 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3423-
10001-14-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Tobaj vom 30. März 2017, idF 
vom 10. August 2017 mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (18. Änderung), zu genehmi-
gen. 

Die 18. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes beinhaltet in der KG Deutsch Tschantschendorf die 
Umwidmung einer Teilfläche des Grdst. Nr. 604 in „Bauland - Dorfgebiet“ und einer Teilfläche des Grdst.  
Nr. 1814/2 in „Bauland - Wohngebiet“. In der KG Punitz erfolgt die Umwidmung einer Teilfläche des Grdst. 
Nr. 1003 in „Bauland - Gemischtes Baugebiet“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3424-10001-25-2017 

319. Genehmigung der 13. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Trausdorf an der Wulka 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3424-
10001-35-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Trausdorf an der Wulka vom 
26. Juli 2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (13. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in 
Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 
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Im Rahmen der 13. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Trausdorf an der Wulka 
erfolgen Umwidmungen in „Bauland - Baugebiete für Erholungs- oder Fremdenverkehrseinrichtungen“, 
„Grünfläche-Sport - Sportanlage“, „Deponie-Bodenaushub“, „Grünfläche - Grüngürtel“, „Verkehrsfläche der 
Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“, „Grünfläche - Weingut“ und „Parkplatz“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A6/GR.RW103-10000-14-2017 

320. Bgld. Rettungsgesetz 1995, Rettungsbeirat - Bestellung eines neuen Ersatzmitgliedes 

Die Landesregierung hat am 10. Oktober 2017 beschlossen, gemäß § 7 Abs. 3 des Burgenländischen Ret-
tungsgesetzes 1995, LGBl. Nr. 30/1996, idF LGBI. Nr. 42/2016, über Vorschlag der Ärztekammer für  
Burgenland vom 19. September 2017 an Stelle des bisherigen Ersatzmitgliedes Prim. Dr. Reinhold RENNER, 
Birkenweg 28, 7000 Eisenstadt, OA Dr. Michael HILL, Johannes von Gott-Platz 1, 7000 Eisenstadt, zum neuen  
Ersatzmitglied des Rettungsbeirates zu bestellen. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann-Stellvertreter: 

Tschürtz 

___________________ 

Zahl: A6/SFW.ANF103-10000-16-2017 

321. Burgenländischer Arbeitnehmerförderungsbeirat; Neubestellung 

Die Burgenländische Landesregierung hat am 10. Oktober beschlossen, gemäß § 8 Abs. 2 des Burgenländi-
schen Arbeitnehmerförderungsgesetzes, LGBl. Nr. 36/1987, und aufgrund der eingelangten Vorschläge sowie 
den mittlerweile erfolgten Änderungsmeldungen der betreffenden Stellen nachstehende Personen zu Mit-
gliedern bzw. Ersatzmitgliedern des Burgenländischen Arbeitnehmerförderungsbeirates zu bestellen: 
 
SPÖ  

- Mitglied: Gerhard Michalitsch, 7033 Pöttsching, Scheibengasse 7 
 Ersatzmitglied: Mag. Christian Drobits, Pinkagasse 5, 7501 Rotenturm an der Pinka 
  

- Mitglied: Robert Hergovich, 7061 Trausdorf, Sportplatzgasse 4 
 Ersatzmitglied: Edith Sack, 7162 Tadten, Gartenzeile 13 
FPÖ  

- Mitglied: Manfred Haidinger, 7131 Halbturn, Auf der Wiese 13 
 Ersatzmitglied: Manfred Reindl, 8384 Minihof-Liebau, Windisch-Minihof 183 
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Kammer für Arbeiter und Angestellte für das Burgenland   
- Mitglied: Mag. Rainer Porics, 7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7 

 Ersatzmitglied: Mag. Christian Frasz, 7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7 
 
Österreichischer Gewerkschaftsbund - Landesexekutive Burgenland 

- Mitglied: Andreas Rotpuller, 7000  Eisenstadt, Wiener Straße 7 
 Ersatzmitglied: Dietrich Csögl, 7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7 

 
Burgenländische Landwirtschaftskammer 

- Mitglied:  Adalbert Endl, 7042 Antau, Obere Hauptstraße 3 
 Ersatzmitglied: Georg Menitz, 2443 Leithaprodersdorf, Untere Hauptstraße 31 

 
Wirtschaftskammer Burgenland   

- Mitglied: Ing. Karl Tinhof, 7000 Eisenstadt, Robert Graf-Platz 1 
 Ersatzmitglied: Mag. Manfred Schweiger, 7000 Eisenstadt, Robert Graf-Platz 1 

Für die Landesregierung: 
Der Landesrat: 
Mag. Darabos 

___________________ 
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Zahl: A6/GLFI.7-10000-3-2017 

322. Bericht über die Tätigkeit und Wahrnehmungen der Land- und 
Forstwirtschaftsinspektion (LFI) im Jahr 2016 
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Für die Landesregierung: 
Der Landesrat: 
Mag. Darabos 

___________________ 

Zahl: MA-07-08-1456-4 

323. Kundmachung der Bewilligung zur Fortführung einer ärztlichen Hausapotheke 
in 7032 Sigleß, Hauptstraße 8/1 

K u n d m a c h u n g 

Frau Dr. Sabine Neuberger-Schmitl, Ärztin für Allgemeinmedizin, wohnhaft in 7201 Neudörfl, Am Hohen-
brand 3, hat mit Eingabe vom 22. September 2017 bei der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg um die  
Erteilung der Bewilligung zur Führung einer ärztlichen Hausapotheke in 7032 Sigleß, Hauptstraße 8/1, als 
Nachfolgerin des Herrn Dr. Anton Felleitner angesucht 

Die Inhaber öffentlicher Apotheken, die den Bedarf an der beantragten ärztlichen Hausapotheke als nicht 
gegeben erachten, können etwaige Einsprüche gegen die Fortführung der Hausapotheke durch Frau Dr. Sabi-
ne Neuberger-Schmitl am Berufssitz in 7032 Sigleß, Hauptstraße 8/1, innerhalb einer Frist von längstens 
sechs Wochen, vom Tag der Verlautbarung dieser Kundmachung an gerechnet, bei der Bezirkshauptmann-
schaft Mattersburg einbringen. 

Später einlangende Einsprüche werden nicht mehr berücksichtigt. 

Der Bezirkshauptmann: 
Mag. Mezgolits 

___________________ 
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324. Bekanntgabe des Wahlergebnisses des Bgld. Landesjagdverbandes 
vom 17. September 2017 

Gemäß den jagdgesetzlichen Bestimmungen nach § 153 Jagdgesetz 2017 wird das Wahlergebnis vom  
17. September 2017 bekannt gegeben: 
 
Landesjägermeister:     Ing. LEITNER Roman, 7122 Gols 
Landesjägermeister-Stellvertreterin:   VetR Dr. KLEMENT Charlotte, 7535 St Michael 
Vorstandsmitglied:     Mag. PFEIFFER Herbert, 7322 Lackenbach 
 
Vorstandsmitglied-Ersatz:    Ing. KNAUS Reinhard, 8385 Mühlgraben 
 
Finanzkontrollausschuss:    SACK Franz, 7100 Neusiedl/See 
      GÖSCHL Stefan, 7100 Neusiedl/See 
      LENTSCH Kurt, 7100 Neusiedl/See 
 
Finanzkontrollausschuss-Ersatzmitglieder: Mag. KELEMEN Philipp, 8380 Jennersdorf 
      Mag. REIFFENSTUHL Günther, 1010 Wien 
      DI TINHOF Erwin, 7000 Eisenstadt 
 
Verbandsanwalt:     Mag. DAX Werner Christian, 7540 Güssing 
 
Verbandsanwalt-Ersatzmänner:   Mag. PALECZEK Alexander, 1050 Wien 
      Mag. Dr. HALPER Dietmar, 7202 Bad Sauerbrunn 

Für den Bgld. Landesjagdverband: 
Der Landesjägermeister: 

Ing. Leitner 

___________________ 

325. Öffentliche Bekanntmachung für Dienstleistungen eines Versicherungsberaters 

Auftraggeber: 
Landesholding Burgenland GmbH  
Marktstraße 3 
A - 7000 Eisenstadt 
 
Land Burgenland (optional) 
Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Europaplatz 1 
A-7000 Eisenstadt 
 
Regionalmanagement Burgenland GmbH (optional) 
Technologiezentrum 
Marktstraße 3 
A-7000 Eisenstadt 
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Kontaktperson: 
RA MMag. Dr. Claus Casati 
1060 Wien, Mariahilferstraße 1b/17 
Tel.: +43 1 5811740; E-Mail: office@casati.at 
 
Gegenstand: 
Dienstleistungen eines Versicherungsberaters 
 
Verfahren: 
Verhandlungsverfahren mit vorangehender EU-weiter Bekanntmachung. Die Teilnahmeunterlagen sind  
bei der Kontaktperson unter http://www.casati.at/ausschreibung-versicherungsberater-burgenland down-
loadbar. Die Teilnahmeunterlagen sind bei der Kontaktperson bis spätestens 21. November 2017, 10 Uhr 
(einlangend bei Kontaktperson) in physischer Form abzugeben (nicht per E-Mail/Telefax). Zugelassen ist aus-
schließlich die deutsche Sprache. 
 
Nachprüfungsbehörde: 
Landesverwaltungsgericht Burgenland 

Auftrag ist vom GPA-Übereinkommen erfasst. 

Nähere Informationen, insbesondere Teilnahmeunterlagen sind unter http://www.casati.at/ausschreibung-
versicherungsberater-burgenland downloadbar. Hingewiesen wird darauf, dass zwar der Abruf der  
Teilnahmeunterlagen nicht zwingend ist. Dazu wird jedoch angeraten, weil allfällige Berichtigungen dieser  
 
Informationen und Anfragebeantwortungen ausschließlich an die Personen erteilt werden, die die Unterla-
gen abgeholt haben bzw. entsprechendes Interesse bei der Kontaktperson kundgetan haben. 
 

___________________ 

326. „DIE GRÜNEN – Die Grüne Alternative Burgenland - zeleni - zöldek - selene (GRÜNE)“; 
Prüfungsbericht über die widmungsgemäße Verwendung von Förderungsmitteln 2016  

Wir wurden von der Partei „DIE GRÜNEN – Die Grüne Alternative Burgenland - zeleni - zöldek - selene 
(GRÜNE)“ beauftragt, die Prüfung der Aufzeichnungen und aller dazu gehörigen Unterlagen für das Kalender-
jahr 2016 im Sinne des § 4 Bgld. Parteienförderungsgesetz durchzuführen.  

Nach Abschluss unserer Prüfung können wir folgende Bestätigung abgeben: Die Aufzeichnungen über die 
widmungsgemäße Verwendung der Förderungsbeiträge im Jahr 2016 wurden ordnungsgemäß und rechne-
risch richtig geführt. Die im Jahr 2016 erhaltenen Förderungen für die Mitwirkung an der demokratischen 
Willensbildung wurden widmungsgemäß im Sinne des § 1 Bgld. Parteienförderungsgesetz verwendet.  

Wirtschaftsprüfer: 
Mag. Prenner  

___________________ 
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